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3526. Baulinien. Am 13. April 1965 eri 
meinderat Maur um Genehmigung seines B~es~c~u~ss~e~s~v~o~n~1-------.... -•_., 
22. September ] 964 betreffend Festsetzung von Baulinien an 
der Bachtobelstrasse III. Kl. in Ebmatingen. Gemäss Zeugnis 
des Bezirksrates Uster vorn 10. Februar 1965 sind gegen den 
am 29. September 1964 im kantonalen Amtsblatt veröffent-
lichten und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich 
mitgeteilten Beschluss keine Rekurse mehr anhängig. 

Die Bachtobelstrassc III. Kl. v0rbindet die alte F'ällan­
derstrasse TH. Kl. mit der Stuhlenstrassc Tll. K l. Thr0r Be­
deutung entspricht der auf 24 m festgesetzte .Baulinien­
abstand. Sie schliessen an die bereits mit Regierungsrats­
beschluss Nr. 1833 vom 17. Mai 1962 genehmigten Baulinien 
der Stuhlenstrassc an, deren 'l'cilstück zwischen den Bau­
Jinienabschrägungcn bei d0r Einmündung der Bachtobcl­
strasse gleichzeitig aufgehoben wird. Im 0-ebiete des Mühlr­
tohelbaches sind die Baulinien als id0ellc .Baulinien festge­
setzt worden. 

Der Genehmigung der Vorlage steht nichts im "\Vege. 
Auf Antrag der Baudirektion 

beschliesst der Regierungsrat : 
J. .Der Beschluss des Gemeinderates Maur vom 22. Sep­

t ember 1964 betreffend Ji'cstsetzung yon Baulinien an der 
Bachtobelstrassc III. Kl. untrr gleichzeitiger Oeffnung der 
Baulinien an der Stuhlenstra.sse wird gemäss den eingereicl1-
tcn Plänen genehmigt. 

II. Der Gemeinderat Maur wird eingeladen, die vorste­
hr.nde Genehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Maur unter Rück­
sendung eines Planexemplares mit Genehmigungsvermerk, 
den Bezirksrat Uster sowie an die Direktion der öffentlichen 
Bauten. 

Zürir-h. den 16. September 1.965. 
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Vor dem Regierungsrate , 
Der Staatsschreiber: 

Ji. l~ 


